[image: ]






Allgemeine Vorbemerkung






Neubau zur Erweiterung der notwendigen Kapazitäten der Kardiologie, der Intensivmedizin, der komplexen Gastroenterologie, des OP-Bereiches und des Aufwachraumes, um die Ziele der neuen Krankenhausplanung NRW für das östliche Hochsauerland zu erreichen

Masterplan Gesundheit für das östliche Hochsauerland









Auftraggeber
Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, Am Schönschede 1, 59929 Brilon
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[bookmark: _Toc216699469]1. Allgemeine Verfahrenshinweise 

[bookmark: _Toc216699470]1.1. Verfahrensart 

Bei der zu vergebenden Leistung handelt es sich um die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen oberhalb der für die Anwendung der VgV maßgeblichen Schwellenwerte. Das Vergabeverfahren erfolgt daher nach den allgemeinen Vorschriften der VgV unter Berücksichtigung des Abschnittes 6, Unterabschnitt 1 der VgV als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. 

[bookmark: _Toc216699471]1.2. Verwendung von Vordrucken und Angebotsabgabe 
Für die Abgabe der Teilnahmeanträge und Angebote sind ausschließlich die am Ende dieser Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Vordrucke zu verwenden. Sofern Sie bereit sind die Leistung zu übernehmen, werden Sie gebeten, die den Vergabeunterlagen beiliegenden Vordrucke für den Teilnahmewettbewerb nebst Anlagen in Textform nach § 126b BGB ausgefüllt über das Vergabeportal www.vergabe-westfalen.de elektronisch einzusenden. Die Teilnahmeanträge und Angebote müssen vor Ablauf der Angebotsfrist auf elektronischem Weg über die Angebotsplattform eingereicht werden. 
Auf anderem Wege übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote, wie z.B. per Post (sog. schriftliches Angebot), Telefax und E-Mail etc. sind nicht zugelassen. Eine elektronische Abgabe von Angeboten und Teilnahmeanträgen ist verpflichtend. Maßgeblich für den fristgerechten Eingang Ihres Teilnahmeantrags und Ihres Angebotes ist der von der Vergabeplattform generierte Zeitstempel der Einreichung des Angebotes. Später eingehende Angebote sind gemäß VgV von der Wertung ausgeschlossen. Das Risiko der fristgerechten Zustellung liegt beim Bewerber/Bieter. Mit der Abgabe eines Teilnahmeantrags erklären Sie, dass Sie diesem die Ausschreibungsunterlagen sowie die geforderten Angaben und Erklärungen zugrunde legen werden. An diese Erklärungen sind Sie bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. Die von Ihnen erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Ihre Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihres Angebotes. Ein Verstoß gegen die nachfolgend genannten Bewerbungsbedingungen führt zum Ausschluss des Angebots, sofern sich aus den Bewerbungsbedingungen nicht ausdrücklich ein Ermessensspielraum ergibt.

[bookmark: _Toc216699472]1.3. Termine 
Die Termine sind dem Bekanntmachungstext der Stadt Brilon zu entnehmen. 

[bookmark: _Toc216699473]1.4. Losaufteilung 
Der öffentliche Auftraggeber hat sich entschieden, eine Vergabe in insgesamt vier Losen durchzuführen. Folgende Lose werden ausgeschrieben: 
· Los 1: Architektenleistungen 
· Los 2: Lüftung, Heizung, Sanitär
· Los 3 Elektro
· Los 4: Tragwerksplanung 

Eine Loslimitierung oder ein Losrabatt ist nicht vorgesehen. 

[bookmark: _Toc216699474]1.5. Nebenangebote 
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

[bookmark: _Toc216699475]1.6. Angebotskosten 
Für die Teilnahme am Vergabeverfahren steht dem Bewerber/Bieter kein Anspruch auf Entschädigung seines Aufwands zu. Dies gilt auch für den Fall, dass sich das Vergabeverfahren verzögert bzw. die Zuschlags- und Bindefrist verlängert oder das Vergabeverfahren aufgehoben oder auf die Vergabe verzichtet wird. 
Wird das Verfahren aufgehoben, sind zudem Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche der Bewerber/Bieter ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für nicht in der Sphäre der Auftraggeberin liegende und zum Zeitpunkt des Vergabeverfahrens nicht oder nicht eindeutig erkennbare Sachverhalte, die eine Aufhebung rechtfertigen. In derartigen Fällen entsteht bei den Bewerbern/Bietern kein Vertrauensschutz auf Durchführung des Beschaffungsvorhabens oder eines Vertragsschlusses. 

[bookmark: _Toc216699476]1.7. Verfahrenssprache 
Das Angebot und die Teilnahmeanträge sind in allen ihren Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Der Schriftverkehr mit der Auftraggeberin ist in deutscher Sprache zu führen. 

[bookmark: _Toc216699477]1.8. Datenschutz 
Der öffentliche Auftraggeber hält die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung ein. Auf die den Vergabeunterlagen beiliegende Information zur DSGVO wird hingewiesen.

[bookmark: _Toc216699478]1.9. Akteneinsicht und Geheimnisschutz 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens nach §§ 160 GWB alle Verfahrensbeteiligten nach § 165 Abs. 1 GWB grundsätzlich ein Akteneinsichtsrecht haben. 
Mit der Abgabe eines Teilnahmeantrages oder Angebotes werden diese Unterlagen in die Vergabeakte aufgenommen. Jeder Bewerber oder Bieter muss daher mit der Möglichkeit rechnen, dass sein Teilnahmeantrag oder sein Angebot, mit allen wesentlichen Bestandteilen, von den Verfahrensbeteiligten bei der Vergabekammer eingesehen wird. Es liegt daher im eigenen Interesse aller Verfahrensbeteiligten schon in den Angebotsunterlagen bzw. den Unterlagen für den Teilnahmewettbewerb auf wichtige Gründe, die nach § 165 Abs. 2 GWB die Vergabe-kammer veranlassen, die Einsicht in die Akten zu versagen, hinzuweisen und diese entsprechend kenntlich zu machen (Geheimnisse, insbesondere Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse). Der öffentliche Auftraggeber ist als Vergabestelle bei der Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens dazu verpflichtet, die Vergabeakten der Vergabekammer sofort zur Verfügung zu stellen (§ 163 Abs. 2 GWB). Ein Bewerber/Bieter hat sich daher in einem solchen Fall zur Durch-setzung seiner Rechte an die Vergabekammer zu wenden. 

[bookmark: _Toc216699479]1.10. Vorzeitiges Vertragsende/Beauftragung nachrangiger Bieter 
Für den Fall, dass der Ausschreibungsgewinner vor vollständiger Leistungserbringung wegen Kündigung, Insolvenz, Nichtbeauftragung der zweiten Verfahrensstufe oder aus einem anderen Grunde endgültig ausfällt, behält sich die Auftraggeberin vor, die verbleibenden Arbeiten den übrigen Bietern in der Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses bis Platz 5 auf der Grundlage ihrer Angebote anzutragen. Dies gilt nur, wenn sich die daraus ergebende Erhöhung des Gesamtpreises innerhalb des von § 132 Abs. 3 GWB vorgegeben Rahmens hält. 

[bookmark: _Toc216699480]2. Verfahrensablauf 
[bookmark: _Toc216699481]2.1. Teilnahmewettbewerb 
Dem Verhandlungsverfahren geht ein Teilnahmewettbewerb voraus, welcher in den Bewerbungs- und Vergabebedingungen für die einzelnen Lose (Bewerbungsbedingungen Los 1 bis Los 4) beschrieben ist. 

[bookmark: _Toc216699482]2.2. Verhandlungsverfahren 
[bookmark: _Toc216699483]2.2.1. Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Diejenigen Bewerber, die nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs verbleiben, werden dazu aufgefordert, ein initiales Angebot abzugeben.
[bookmark: _Toc216699484]2.2.2. Angebotsabgabe 
Grundlage der Angebotsabgabe ist die den Vergabeunterlagen beigefügte Leistungsbeschreibung, sowie die weiteren Vergabeunterlagen. 

[bookmark: _Toc216699485]2.2.3. Initiales Angebot 
Die Bewerber, die aufgefordert werden, ein initiales Angebot einzureichen, müssen dafür die ihnen übersandten Vordrucke verwenden. Anmerkungen und Änderungsvorschläge sollten in einem separaten Dokument dargestellt werden und (sofern möglich) auch daraus resultierende Kostenänderungen darstellen. 

[bookmark: _Toc216699486]2.2.4. Eröffnungstermin 
Zum Eröffnungstermin sind Bieter nicht zugelassen. 

[bookmark: _Toc216699487]2.2.5. Verhandlungsrunden 
Im Rahmen der Verhandlungsgespräche werden die Angebote erörtert. Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich vor, den Zuschlag auf der Grundlage der initialen Angebote zu erteilen. Es besteht kein Anspruch der Bieter darauf, zu einer Verhandlungsrunde eingeladen zu werden. Sofern Verhandlungen durchgeführt werden, werden alle zur Abgabe eines Initialangebotes aufgeforderten Bieter auch aufgefordert, ein finales Angebot abzugeben. Die Auftraggeberin behält sich auch vor mit den Bietern über die Angebote eines anderen Bieters zu verhandeln. Der Geheimwettbewerb wird dabei gewahrt. 
Sämtliche Inhalte der Leistungsbeschreibung und der Vertragsbedingungen stellen keine Mindestanforderungen dar, sofern Sie nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind und können daher im Wege der Verhandlungsgespräche modifiziert werden. Für die Abgabe des Endangebotes werden nach Abschluss der Verhandlungen verbindliche Parameter der Leistungserbringung festgelegt. 

[bookmark: _Toc216699488]2.2.6. Endangebot 
Nach Abschluss der Verhandlungen werden alle Bieter, welche ein wertbares Initialangebot abgegeben haben, zur Abgabe eines Endangebotes aufgefordert. 

[bookmark: _Toc216699489]2.2.7. Information der unterlegenen Bewerber/Bieter 
Bewerber, welche nach Auswertung ihrer Teilnahmeanträge nicht aufgefordert werden, ein Angebot abzugeben, werden durch die Auftraggeberin hierüber informiert. Sie erhalten diese Information spätestens mit der Mitteilung der beabsichtigten Zuschlagserteilung nach § 134 Abs. 1 GWB. Bieter, deren Angebot nicht bezuschlagt werden soll, erhalten ebenfalls eine Information gemäß § 134 Abs. 1 GWB.

[bookmark: _Toc216699490]2.2.8. Zuschlagserteilung 
Die Zuschlagserteilung erfolgt elektronisch und nicht vor Ablauf der nach § 134 Abs. 2 GWB bestimmten Frist (ggf. nach Nutzung der zulässigen Fristverkürzungen). 

[bookmark: _Toc216699491]3. Unklarheiten in den Vergabeunterlagen, Rügen und Nachprüfungsanträge 
Sollten die Vergabeunterlagen Unklarheiten oder Fehler enthalten ist eine Haftung des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen, sofern dies rechtlich zulässig ist. Eine Haftung ist ins-besondere dann ausgeschlossen, wenn der Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer gegen die nachfolgende Rügeobliegenheit verstoßen hat. Auf die Rügeverpflichtung vor Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nach § 160 Abs. 3 GWB wird ausdrücklich hingewiesen. Dieser lautet: 

„Der Antrag ist unzulässig, soweit 
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkenn-bar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber ge-rügt werden, 
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkenn-bar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Ange-botsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.“ 

Der öffentliche Auftraggeber behält sich vor, eingereichte Rügen und die dazu gehörigen Antworten anonymisiert im Rahmen der Bieterkommunikation zu veröffentlichen, sofern diese nach seiner Ansicht verfahrensrelevante Informationen enthalten. 

[bookmark: _Toc216699492]4. Vertragsbedingungen 
Als Vertragsbedingungen sind die nachfolgenden Vorgaben in der entsprechenden Reihenfolge zu beachten: 
1. Die Vorgaben der Leistungsbeschreibung 
2. Das Angebot des obsiegenden Bieters 
3. Diese Bewerbungsbedingungen 
4. Das Verhandlungsprotokoll (sofern Verhandlungen durchgeführt wurden) 
5. Die Liste der Bieterfragen-/antworten zum Zeitpunkt der finalen Angebotsabgabe 
6. Der der Veröffentlichung beigefügte und ggf. im Rahmen des Verfahrens modifizierte Vertrag in seiner letzten Fassung 
7. Die den Vergabeunterlagen beigefügten Formblätter, einschließlich der Mustervertragsbedingungen und die dazugehörigen Anlagen 
8. Die Vorschriften der HOAI und des BGB 
9. Die Vorschriften der VOL/B 
10. Das übrige Recht der Bundesrepublik Deutschland 
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